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Michael Suter
(Foto: Evelin Frerk)

FVS-Rechtsberatung

Michael Suter, seit 2007 Mitglied bei den
Freidenkenden Region Bern, hat per
Anfang 2018 die Rechtsberatung für die
FVS übernommen. Er studierte
Rechtswissenschaften an den Universitäten Bern
und Giessen (DE) und ist derzeit in einer
mittelständischen Anwaltskanzlei in Thun
tätig. Michael Suter ist als Rechtsanwalt
des Kantons Bern vor allen schweizerischen

Gerichten zugelassen. Zudem ist erVerwaltungsrat zweier
familiengeführter KMU, Mitglied des Grossen Gemeinderats
Worb für die FDP und Major sowie Kompaniekommandant
der Schweizer Armee.
Überseine neueAufgabesagtMichaelSuterFolgendes: «Ich bin
in derevangelischen Konfession in einem religiös distanzierten
Elternhaus aufgewachsen und als Erwachsener aus der Kirche
ausgetreten. Religion hat mich nie besonders interessiert und
sollte - nachdem wir als Spezies so viel Wissen geschaffen
haben - heute auch nicht mehr der Rede wert sein. Leider muss
ich aber feststellen, dass religiöse Dogmen immer wieder kleine

und grosse Errungenschaften der offenen Gesellschaft in-
frage stellen. Über gekünstelte Formularzwänge bei
Kirchenaustrittsgesuchen mag man sich noch ärgern; richtig gefährlich
wird es dagegen, wenn Dissidenten mit dem Tod bedroht oder
Menschen durch soziale Ausgrenzung für ihr Denken isoliert
werden. Vom menschlichen Grundrecht bis zum Steuerrecht
reichen die Themen, über die sich mit Religion streiten lässt.
Ich freue mich, konfessionsfreie Menschen bei ihren Problemen
mit Religion zu unterstützen und rechtlich zu beraten.»
Und wirfreuen uns, mit Michael Suter eine äusserst kompetente
Nachfolge für Reta Caspar (siehe Seite 4) gefunden zu haben.
Herzlich willkommen in der Rechtsberatung, Michael!

Editorial I 3

RECHT§BERATUNG
Die Freidenker-Vereinigung derSchweiz bieteteine Online-
Erstberatung in allen Fragen rund um das schweizerische
und kantonale Religionsrecht an.

Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen direkt an:

rechtsberatung@frei-denken.ch.
Die Beratung ist für alle kostenfrei und wird neu vom
Anwalt Michael Suter angeboten. Sein bescheidenes
Honorar geht dabei zulasten des spendenfinanzierten,
steuerbefreiten Fonds für Rechtshilfe (Seite 2).
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Andreas Kyriacou

Nicht auf halbem Weg stehenbleiben, liebe SVP

Mehrere St. Galler Gemeinden bieten seit vergangenem Jahr

Flüchtlingen und anderen Migranten vierwöchige Deutschkurse

an, die sie befähigen sollen, sich in wichtigen Lebenssituationen
zu verständigen. In den Kursen werden nebst Sprachkompetenzen

auch «wichtige kulturelle Eigenheiten» vermittelt. Das

nachahmenswerte Projekt namens «Quartierschule» wird von der
Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und
Gemeindepräsidenten und dem Trägerverein Integrationsprojekte St.Gal-
len unterstützt.

Die Quartierschulen verfügen nicht über eigene Räumlichkeiten,
sie sind deshalb auf kostengünstige Infrastruktur Dritter
angewiesen. In Wil akzeptierten die lokalen Veranstalter das Angebot
der örtlichen Moschee, die Kurse in ihren Räumen durchzuführen.

Das fand der SVP-Stadtparlamentarier und Kantonsrat
Erwin Böhi gar keine gute Idee. Er wies daraufhin, dass es gerade
bei Flüchtlingen möglich sei, dass sie vor fundamentalistischen
Kräften hatten fliehen müssen und dass die Örtlichkeit sie davon
abhalten könnte, die angebotenen Kurse zu besuchen. Böhi stellte
MitteJanuareineAnfragean den Stadtrat und hieltdarin fest: «Der
Grundsatz der Verpflichtung zur konfessionellen Neutralität des
Staates gilt auch für die Gemeinden».

Ebenfalls im Januar wurde ein Streit zwischen einem muslimischen

Vater und der Primarschule in Dietikon ZH bekannt. Der
Vater wollte seine Söhne vom Weihnachtssingen und den Proben

dispensieren lassen, die allesamt in der reformierten Kirche
stattfanden. Der Vater war der Ansicht, durch die Kombination
von kirchlichen Liedern und Sakralbau sei die Atmosphäre zu sehr
religiösaufgeladen. Er ersuchte, die Kinder seien von den Singstunden

zu befreien und berief sich dabei auf das verfassungsmässig
garantierte Recht auf negative Religionsfreiheit - Artikel 15 stellt
unmissverständlich klar: «Niemand darfgezwungen werden, einer
Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse
Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen.» Die
Schule lehnte den Dispens für das Probesingen, das während der
Unterrichtszeitstattfand,ab.DerVaterliess seine Kinder dann
dennoch zu Hause bleiben, woraufhin ihn das Statthalteramt büsste.

Auchzudiesem Fall präsentierteMitteJanuareinSVP-Lokalpolitiker
öffentlich seineSichtder Dinge: Schulvorstand Jean-Pierre Balbiani

zeigte sich Medien gegenüber erfreut, dass der (ebenfalls der SVP

angehörende) Einzelrichter die Busse des Statthalters als rechtens
taxierte. Und er ergänzte: «EineTeilnahme am Weihnachtssingen
ist selbstverständlicher Teil der Integration».

Die beiden SVP-Vertreter dürften von der Stellungnahme des

jeweils anderen nichts gewusst haben. Dennoch kommt der
Verdacht auf, dass es der Partei bedeutend leichter fällt, für
konfessionelle Neutralität einzustehen, wenn es darum geht, eine nicht
situationsgerechte Begegnung mit dem Islam zu verhindern, als

wenn es darum geht, der Verzahnung von Schule und christlichem

Konfessionsunterricht Grenzen zu setzen. Das ist schade,
denn Parteien, die gewillt sind, die negative Religionsfreiheit
hochzuhalten und konsequent dafür einzustehen, braucht die
Schweiz tatsächlich. Deshalb, liebe SVP, bleib nicht auf halbem
Weg stehen!

Andreas Kyriacou

Informationen zum Quartierschulkonzept gibt's unter quartierschule.ch.
Eine Stellungnahme der FVS zum «Fall Dietikon» ist auf frei-denken.ch
zu finden.
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